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o Änderungshistorie 

I Datum Änderungsinhalt 
14.11.2007 Erstfassung 
15.05.2014 1. Überarbeitung 
13.03.2024 2. Überarbeitung 

1 Präambel 

Die Fahrschienen für Straßenbahngleise stellen für die Funktionalität, die Lebens­ 
dauer, die Betriebssicherheit und die Instandhaltungskosten des Gleisoberbaues 
entscheidende Bauelemente des Gleisoberbaues dar. Ihre Auswahl, Beschaffung, 
Lagerhaltung, Bearbeitung, Transport und Einbau haben deshalb mit besonderer 
Sachkenntnis und Sorgfalt zu erfolgen. 
In dieser Betriebsvorschrift in Klammern gesetzte Schienenbezeichnungen ent­ 
stammen älteren Vorschriften bzw. Normen. 

2 Geltungsbereich 

Diese Betriebsvorschrift gilt örtlich für das gesamte Straßenbahngleisnetz der Dres­ 
dner Verkehrsbetriebe AG. Sie gilt personell für alle mit der Planung, Beschaffung, 
Konstruktion, Transport, Bau und Unterhaltung von Gleisanlagen beauftragten Mitar­ 
beiter der DVB AG sowie im Auftrag oder Vertragsverhältnis tätige Firmen und deren 
Beschäftigte. 

Die Betriebsvorschrift ist für die Fahrschienen der Standseilbahn und der Berg­ 
schwebebahn, soweit zutreffend, sinngemäß entsprechend Punkt 3 und 9 anzuwen­ 
den. 

Die Betriebsvorschrift ist sinngemäß anzuwenden für Fahrschienen von Schiebe­ 
bühnen, Hubarbeitsständen und ähnlichen technologischen Anlagen der 
Fahrzeuginstandhaltung. 

Für die im Gleisnetz noch vorhandenen älteren Schienenprofile TW 60, TW 65, 
53R1, R 50 und B 1 gelten die nachstehenden Festlegungen sinngemäß. 

3 Grundsätzliche Festlegungen 

Schienen stellen einen der qualitäts- und funktionsentscheidenden Bestandteile des 
Gleisoberbaus dar und sind maßgebend für dessen Wirtschaftlichkeit und Nutzungs­ 
dauer. Fehler in der Auswahl und Behandlung von Schienen ziehen erhebliche wirt­ 
schaftliche und technische Folgen nach sich. 

Für Gleisanlagen der DVB AG zu verwendende Schienen haben stets den gültigen 
Regelwerken des VDV, insbesondere den Oberbaurichtlinien und Oberbau­ 
Zusatzrichtlinien, zu entsprechen. Außerdem sind die DIN EN 13674 und DIN EN 
14811 in den jeweils aktuellen Fassungen zu beachten. Auswahl, Beschaffung, La­ 
gerung, Transport, Bearbeitung und Einbau sowie Instandhaltung haben den Vorga­ 
ben dieser Vorschrift zu entsprechen. Neue Schienen, die dieser Vorschrift nicht ent­ 
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sprechen, dürfen nicht beschafft und eingesetzt werden. Ausnahmen regeln die 
punkte 4 und 5 dieser Betriebsvorschrift. 

Bei der Bestellung bzw. Beschaffung der Schienen ist die Profilbezeichnung und die 
Stahlsorte (Kurzname nach EN 10027-1) mit anzugeben. 

Die Standardschienen für Neu- und Umbau von Gleisanlagen sind bei der DVB AG 
die Schienen Ri53-10, 60R1 sowie 49E1 (S49) und 55R1 (Ri55NK). 
In Ausnahmefällen kann die Schiene 59R 1 verwendet werden. 

Rillenschienen 60R1 (Ri 60), 55R1 (Ri55NK) und Ri53-10 und rillenlose Schienen 
(Vignolschienen) 49E1 (S 49) werden ohne Neigung eingebaut (1 :oo). Abweichungen 
hiervon, etwa beim Schienentausch von älteren Schienen R 50 in 49E1 (S 49), sind 
vom Planer bzw. vom zuständigen Netzbezirk besonders zu untersuchen. 
Soll aus zwingenden technischen oder wirtschaftlichen Gründen von den 
Festlegungen dieser Betriebsvorschrift abgewichen werden, so trifft der Leiter des 
jeweiligen Netzbezirkes in Abstimmung mit dem lnstandhaltungsbereichsleiter und 
dem Fachingenieur Fahrweg die nötige Entscheidung. Die Wahrung von Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit für den Bahnbetrieb bleibt hierbei jedoch oberstes Gebot. 

Die Bezeichnungen von Schienenprofilen in dieser Vorschrift und die Stahlsorten 
entsprechen dem Stand von 2019. Frühere Bezeichnungen sind jeweils in Klammern 
vermerkt. Die Anlagen 1 und 4 sind zu beachten. 

4 Schienenprofile und Stahlsorten für Neu- und Umbauten 

4.1 Bogenschienen 

Rillenschienen, die in Bogengleisen eingebaut werden sollen, sind in der Regel in 
folgenden Stahlsorten zu verwenden: 

Radius z 150 m: R 220 G1 (780 MPa Zugfestigkeit) 
Radius « 150 m: R 200 (690 MPa Zugfestigkeit, Ausnahmen). 

Enthält eine Schiene verschiedene Radien, so darf bis zu einem Längenanteil von 
2 m an einem Bogenende der Radius unter 150 m unberücksichtigt bleiben und für 
die ganze Schiene die Stahlsorte R 220 G1 verwendet werden, wenn die restliche 
Schiene einen Radius über 150 m hat. 

Rillenschienen (Altbestände, altbrauchbare Schienen) mit einem Kopfeckhalbmesser 
von 13 mm dürfen nur bis zu einem Grenzhalbmesser von 2:: 75 m verwendet wer­ 
den. 

Rillenlose Schienen (Vignolschienen) dürfen nur bis zu einem Grenzhalbmesser von 
R ~ 75 m verwendet werden. 

Kleinere Radien sind nur aus Rillenschienen mit Kopfeckhalbmesser von 10 mm 
herzustellen. 
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4.2 Schienen für gerade Gleise 

Rillenschienen, die in gerade Gleise eingebaut werden sollen, sind in der Stahlsorte 
R 220 G1 zu verwenden. Ausnahmsweise kann der Leiter des lnstandhaltungsberei­ 
ches Gleisanlagen für Rillenschienen die Stahlsorte R 260 GHT zulassen. 

Vignolschienen sind im Regelfall in der Stahlsorte R 260 oder bei sehr hoch belaste­ 
ten Strecken ausnahmsweise in den Stahlsorten R320Cr, 
R 350 G1 HT oder R 350 G2HT zu verwenden, wenn der im Streckengleis zu erwar­ 
tende Verschleiß dies erfordert oder andere Umstände dafür vorliegen. 

4.3 Schienen in Weichen und Kreuzungen 

Das Schienenmaterial in Rillen- und Vignolschienenweichen sowie Rillen- und 
Vignolschienenkreuzungen hat den Grundsätzen dieser Vorschrift zu entsprechen. 
Abweichend hiervon bestehen die Weichenzungen für Rillenschienenzungen­ 
vorrichtungen entweder aus Stahl E 360 nach DIN EN 10027-1 (ehern. St 70) oder 
Vergütungsstahl C 45 nach DIN 10083-2 oder HARDOX-Hartstahl. Die gemischte 
Verwendung innerhalb einer Zungenvorrichtung (linke Zunge/rechte Zunge, 
Stahl/HARDOX-Hartstahl) ist zulässig. 

Die Weichenzungen für Vignolschienenzungenvorrichtungen sind in der Regel aus 
Zungenschienenprofil 49E1 A 1 (Zu 2-49) und der Stahlsorte R 260 bzw. 
R 350 G1 HT (hoch belastete Strecken-Ausnahme) zu verwenden. 

Herzstückkonstruktionen von Rillenschienenweichen und -kreuzungen sind nur aus 
Schienenmaterial bzw. Konstruktionsprofilen aus Stahlsorte R 200 oder ausnahms­ 
weise R 220 G1 herzustellen. Die Stahlsorte für Brammenmaterial kann vom Leiter 
des Weichenbaues Reick in Abstimmung mit dem Bereichsleiter Gleisinstandhaltung 
hiervon abweichend festgelegt werden. 

Herzstückkonstruktionen für Vignolschienenweichen sind aus Material der Stahlsorte 
R 260 oder R 350 G1 HT (hoch belastete Strecken-Ausnahme) herzustellen. 

5 Schienen für Reparaturmaßnahmen, Bau- und Behelfsgleise 

5.1 Reparaturmaßnahmen 

Die Schienenprofile, Stahlsorten bzw. Schienengüten altbrauchbarer Schienen für 
Reparaturmaßnahmen an Gleisanlagen haben den Grundsätzen des Punktes 3 die­ 
ser Vorschrift zu entsprechen. Ausnahmen bzw. die Anwendung früherer Normen 
und Technischer Lieferbedingungen sind möglich bei Schienenauswechslungen, bei 
denen altbrauchbares Schienenmaterial eingebaut wird. Weitere Ausnahmen sind 
möglich bei Baumaßnahmen, bei denen die zu erwartende Restnutzungsdauer der 
Gleise gering ist bzw. bis zum endgültigen Umbau der Gleise weder 
Auftragsschweißungen noch sonstige Veränderungen geplant werden. Die Entschei­ 
dung hierüber trifft der Netzbezirksleiter in Abstimmung mit dem lnstandhaltungsbe­ 
reichsleiter. 

Betriebsvorschrift Nr. T4-419/2 
Verwendung von Schienen in Straßenbahngleisen der DVB AG Seite 14 



5.2 Bau- und Behelfsgleise 

Für Bau- und Behelfsgleise ist vorzugsweise altbrauchbares Schienenmaterial zu 
verwenden. Die Einzelheiten dazu regelt der zuständige Netzbezirksleiter in eigener 
Verantwortung nach Abstimmung mit dem lnstandhaltungsbereichsleiter und dem 
Leiter des Bereiches Planung und Bau. 

Die Verwendung von Schienenmaterial geminderter Qualität, z. B. leichten Walzfeh­ 
lern, ist zulässig, wenn die Sicherheit des Bahnbetriebes gewahrt wird. 
Vor der Beschaffung hat das Center Einkauf und Materialwirtschaft diesbezüglich 
Rücksprache mit dem zuständigen Netzbezirksleiterleiter zu nehmen. 

Altbrauchbares Schienenmaterial ist vorzugsweise nur für gerade Gleise anzuwen­ 
den. Bei Verwendung in Bogengleisen sind die Schienen vor der Bearbeitung vom 
Leiter des Weichenbaues Reick in Augenschein zu nehmen. 

6 Schienenprofile für Neuschienen 

Im Gleisnetz der Dresdner Verkehrsbetriebe AG ist die Anwendung folgender 
Schienenprofile für Neuschienen zulässig: 

Rillenschiene 60R 1 (Ri 60) 
Rillenschiene Ri53-10 
Rillenschiene Ri55-NK 
Rillenschiene Ri59 R1 (Ausnahme) 
Vignolschiene 49E1 (S 49) 
Vignolschiene 60E1 (UIC 60) nur für Werkstätten zulässig 

Im Weichenbau sind die Rillenschienen-Konstruktionsprofile 75C1 (BA 75), 
Dicksteg schienen 105C 1 (D 180/105) und 053, Vollkopfschienen 73C 1 (VK Ri 60) 
und Ri57 AVK und Blockschiene 310 C 1 (BI 180/260) zugelassen. Zur Herstellung 
von Weichenzungen und Herzstückkonstruktionen von Vignolschienenweichen sind 
die Zungenschiene 49E1 A 1 (Zu 2-49), die Vollschiene 49E1 F1 (Vo 1-49) und die 
Radlenkerschienen 36C1 (RI 1-49) sowie 33C1 (RI 1-60 bzw. UIC 33) zulässig. 
Blockherzstücke können bei Bedarf auch aus Walzbrammen mit 180 mm oder 
Schmiedebrammen mit 160 mm Dicke hergestellt werden. 

Für Auflegeweichen und Auflegegleise ist die Rillenblockschiene B1 oder die Rillen­ 
blockschiene 112-55 zulässig. Änderungen sind in Absprache mit dem Leiter des 
lnstandhaltungsbereiches Gleisanlagen und dem Leiter Weichenbau Reick zulässig. 

Im Bereich von Brückenübergangskonstruktionen ist die Anwendung der Vollschiene 
49E1 F1 (Vo 1-49) bzw. Vollschiene 60E1 F1 (Vo 1-60) bei Notwendigkeit des Erzie­ 
lens großer Widerstandsmomente zulässig. 
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/ 7 Schienenlängen 

Für Um- und Neubauten soll die Regelschienenlänge 15 m betragen. Auf Baustellen 
in freier Lage kann für gerade Schienen bei rechtzeitiger Einarbeitung in die techno­ 
logische Vorbereitung auch eine Schienenlänge von 18 m verwendet werden. 
18-m-Schienen sind auf die Baustelle paarig auszuliefern. 

Für Reparaturmaßnahmen, besonders für die Auswechslung einzelner Großver­ 
bundplatten, ist die Anwendung einer Schienenlänge von 12,50 m oder kürzer zu­ 
lässig. 

Übergangsschienen, die aus zwei verschiedenen Schienenprofilen im Weichenbau 
Reick hergestellt werden, sollen für Neubauten nicht kürzer als 6 m und nicht länger 
als 15 m sein. Der kürzeste Anteil eines Schienenprofils in einer Übergangsschiene 
soll nicht kleiner als 3 m sein. Ausnahmen hierzu regelt der Leiter des lnstandhal­ 
tungsbereiches Gleisanlagen. 

Übergangsschienen von Rillenschiene auf Vignolschiene bzw. umgekehrt sollen 
nicht in Gleisbögen bzw. Übergangsbögen gebaut werden. Übergangsschienen 
zwischen Rillenschienenprofilen mit gleicher Rillenweite dürfen auch im Bogen ver­ 
wendet werden. 

8 Behandlung von Schienen im Lager und auf Baustellen 

Schienen sind grundsätzlich mit großer Sorgfalt zu behandeln. Das Anschlagen von 
Schienen darf nur mit geeigneten und für die jeweilige Schienenform vorgesehenen 
Lastaufnahmemitteln erfolgen. Die Verwendung von Seilschlupfen ist zulässig. Das 
Anheben von Schienen mit Baggerschautein, Schalengreifern etc. ist nicht erlaubt. 

Schienen sind vorsichtig anzuheben bzw. abzusetzen. Sie dürfen insbesondere beim 
Absetzen nicht hart mit einem Schienenende oder beiden Schienenenden bei gebo­ 
genen Schienen auf der Lagerfläche aufschlagen, da es hierbei zu plastischen Ver­ 
formungen kommen kann. 

Schienenstapel aus geraden Schienen sind so aufzubauen, dass sie standsicher 
sind und zwischen je zwei Lagen gleich starke Zwischenhölzer gelegt werden. Die 
Schienenenden sind bündig zu setzen. 

Es dürfen höchstens Schienenstapel mit 8 Lagen gesetzt werden. 

Können keine derartigen Schienenstapel angelegt werden, so darf eine abzulegende 
Schiene ohne Zwischenlage schräg über jeweils drei darunter liegende Schienen 
aufgelagert werden. Derart abgelagerte Schienen dürfen nicht betreten werden. Das 
gilt sinngemäß für das Abstapeln gebogener Schienen. 

Der Transport mit Fahrzeugen vom Lagerplatz zur Baustelle hat so zu erfolgen, dass 
es zu keinen plastischen Verbiegungen der Schienen durch Wippen oder Durchfe­ 
dern während der Fahrt kommt. 
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9 Vorbiegen von Schienen 

Rillenschienen sind im Weichenbau Reick vorzubiegen, wenn der horizontale Gleis­ 
radius kleiner als 1 000 m ist. 

Vor dem Einbau von Rillenschienen in Kuppen oder Wannen sind die Schienen über 
Kopf oder Fuß vorzubiegen, wenn der Vertikalradius kleiner als 500 m (Kuppen) bzw. 
600 m (Wannen) ist. 

Vignolschienen sind im Weichenbau vorzubiegen, wenn der Gleisradius kleiner als 
250 m ist. 

Für das Biegen der Schienen im Weichenbau gelten gesonderte Festlegungen. 

10 Regelungen für Schweißarbeiten 

Vor der Durchführung von lnstandhaltungsmaßnahmen an Fahrschienen, Weichen­ 
zungen und Herzstücken ist zweifelsfrei die vorhandene Schienengüte festzustellen. 
Die hierbei gemachten Feststellungen sind zu dokumentieren. Das gilt insbesondere 
vor der Ausführung von Auftragsschweißungen. 
Für Verbindungsschweißungen ist die Schienengüte (Stahlsorte bzw. Härtebereich) 
festzustellen. 
Die geltenden Vorschriften für Schweißarbeiten sind einzuhalten, die DVB-Betriebs­ 
vorschrift T4-429/1 ist dabei verbindlich. 

11 Herstellung von Übergangsschienen 

Übergangsschienen zwischen verschiedenen Schienenprofilen sind grundsätzlich als 
werkstattgeschweißte Schienen herzustellen. Die Herstellungswerkstatt hat diese 
Schweißstöße eindeutig zu nummerieren und die Auslieferung nur nach Durchfüh­ 
rung einer Ultraschallprüfung und Freigabe durch den Schweißfachmann vorzuneh­ 
men. Über die US-Prüfung ist eine Aufschreibung vorzunehmen. Übergangsschie­ 
nen sind im Schweißverfahren E-Hand/MAG nach den Festlegungen der 
VDV-Schrift 609 und den erlassenen Schweißanweisungen zu fertigen. Regelzeich­ 
nungen zur Herstellung sind in Anlage 3 enthalten. 

12 Sonstige Regelungen 

Auf dem Lagerplatz neu angelieferte Schienen sind einer augenscheinlichen Quali­ 
tätsprüfung zu unterziehen. Verantwortlich ist für die sachliche Durchführung das 
Lager in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Werkplatzes Reick. Zu prüfen ist nach 
der DIN EN 13674 bzw. DIN EN 14811 (UIC-Vorschrift 860 bzw. Oberbau-Richtlinie 
des VDV). 

Auf der Baustelle angelieferte Schienen sind vom DVB-Bauleiter zu prüfen. 
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Die Kennzeichnung von Schienen mit Schienennummern, Längen, Bogenradien, 
Radienwechseln und dergleichen hat mit dauerhafter gelber Farbe auf dem Schie­ 
nenkopf zu erfolgen. Zum Schienenende hin ist ein Abstand von ca. 1 m zu lassen. 

Konservierungsanstriche an Schienen, Weichenteilen usw. haben mit rotbrauner 
Rostschutzfarbe zu erfolgen, die eine Zulassung der DVB AG benötigt. Die Verwen­ 
dung von „Combiflex DS" ist ebenso zugelassen. Stoßschweißungen dürfen erst 
nach erfolgter schweißtechnischer Abnahme und US-Prüfung einen Anstrich erhal­ 
ten. 

Für Anbauten an Schienen, wie Gleiskästen, Spurrillenschienen, Schienenkontakte, 
gelten gesonderte Regelungen (Betriebsvorschriften). Für die Herstellung von Iso­ 
lierstößen gelten ebenfalls gesonderte Festlegungen bzw. Herstelleranweisungen. 

Für die Anfertigung von Zwillingsschienen aus Profil 60R1, Ri53-10 oder Profil 49E1 
ist die betreffende Regelzeichnung der DVB AG (siehe Anlage 1; Blätter 1, 3, 4, 5; 
Seiten 20 und 21) bindend. 

13 Schlussbestimmungen 

Diese Betriebsvorschrift in der Fassung vom 13. März 2024 tritt mit ihrer ~nterzeich­ 
nung in Kraft. Die Fassung vom 15. Mai 2014 tritt gleichzeitig außer Kraft.~ 
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Anlage 1 

/ Maßzeichnungen der Schienenprofile für Neu- und Umbauten einschließlich 
Zwillingsschienen 

Die Zeichnungen sind teilweise dem Lieferprogramm „Oberbau-Profile" der ehemali­ 
gen TSTG Schienen Technik bzw. der voestalpine AG entnommen. Die neuen 
Schienenprofilbezeichnungen wurden durch die DVB AG eingefügt. 

Profile für Sonderanwendungen (Vollschiene 49E1 F1 für Brückenübergänge) und 
60R1 (Werkstätten) und 33E1 (nur für Standseilbahn) sind nicht zeichnerisch darge­ 
stellt. 
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As Gs lxx lyy Wxh Wxr Wygh Wyh 
cm" kg/m cm" cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 
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Da1um f/l~!tl~ Dresdne, Verkehrsbetriebe AG 
Bearbeiler Enöe/Wtt 0212014 Center Infrastruktur - Engineering 

Tel. 03511857 -2157 
Projekneamleite< Postansctirift 
Durch den 8,MJhem, zur Posrtac/1 10 09 55 
Ausführung freiges,eben 01079 Dresden 

Maßst,b 
Betriebsvorschrift T 4-419/2 Anlage 1 

1 :1.5 Maßzeichnung Schienenprofil 49E1 Blatt 1 
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/ As Gs lxx lyy Wxh Wxt Wygh Wyh 
cm" kg/m cm" cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 
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Bearbf!lter Enoe/WU 0212014 Ce<>ler lnfrastruklur - Er,g.-ing 

Tel. 03511857-2157 
Projekl18amleier Pos1anschrift: 
Dc<ch den Ba<,ll e,m zur PoMfach 10 09 55 
Au•lührung ~egegeben 01079 Dresden 

Ma!l51ab An~1 Betriebsvorschrift T 4-419/2 
1 :1.5 Maßzeichnung Schienenprofil R50NRC50 Blatt 2 

Betriebsvorschrift Nr. T 4-419/2 
Verwendung von Schienen in Straßenbahngleisen der DVB AG Seite l 11 



f 

/ As Gs lxx lyy Wxh Wxt Wygh Wyh 
cm" kg/m cm" cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 
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Durch den Bauti erm zur Po wach 1 o 09 55 
Au•!Ohrung ~egegeben 0 t 079 Dresden 

MaßSlaD 
Betriebsvorschrift T 4-419/2 Anlage 1 

1:1.5 Maßzeichnung Schienenprofil Ri53-10 Blatt 3 
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/ As Gs lxx lyy Wxh Wxt Wygh Wyh 
cm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 

70.64 55.45 1976.40 760.50 280.10 248.80 113.30 91.70 
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Datum f/l~'!!~ Dresdner Verl<ehrsbebiebe AG 
Beart>elter Ende/Wlt l\N\ 0212023 Cero!er Infrastruktur - E~ineeting 

Tel. 03511857 -2157 
Projektleamlener Pos1anschrift: 
Dl.<ch oen Baull emi zur Posllach 10 09 55 
Ausführung fregegeben 01079 Dresden 

Mal:I SlaO Anlage 1 Betriebsvorschrift T 4-419/2 
1:1.5 Maßzeichnung Schienenprofil Ri55NK Blatt 4 
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As Gs lxx lyy Wxh Wxt Wygh Wyh 
cm" kg/m cm" cm4 cm3 cm3 cm3 cm3 

77.19 60.59 3352.90 928.56 391.40 355.40 112.00 95.60 

H AB BC CD 

9 55,97 36.07 20.87 

10 56.14 35.73 21.14 

14 56.80 34.40 21.20 113.00 

56.00 36.00 

8 g 

A "' ------~,,, ~- 
•N 
I"' '/r. 
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12100 ;:,; 1 ~ 
13.53 

~..,, 110 1:10 $ 
a:, 

~:~ IY 
90.00 7.09 

180.00 

Datum fll~!;!~~ Dresdner Verkennabetriebe AG 
Bearbeltsr En<le/WII 0212014 Center Infrastruktur • Enginee<ing 

Tel. 0351/857 -2157 
Projektteamlener Po,1anschrift: 
Durch den Sao.,,em, zur Postlach 10 09 55 
Ausführung frel;)egeben 01079 Dresden 

~b(\stab 
Betriebsvorschrift T 4-419/2 Anlage 1 

1 :1.5 Maßzeichnung Schienenprofil 60R1 Blatt 5 
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154ma 
65 mm - 

Kpo 6, bearbeitet 

2 x Rpn 1, bearbeitet 
( Material S 355J0 ) 

Hs 32 22x55 mM 
Uls 6 
Ski 12 

7 mm Zwischenlage 
Typ Zw DVB 123x110x10 
Hs 32 22x55 mM 
Uls 6 . 2 x Rippennocke Rpn 1 

( Material S 355J0 ) 

~--Ski 12 

Ss 8 

Fe 6 Rp 650 
E 
E 
N 

140mm 

84mm 
30mm 

30 mm 

127 mm 126mm 255mm 
27mm 

650mm 

HV-Naht A1 = t10 V< 135 / DIN EN ISO 4063 Datum f/l~T~~ Dresdner Verlehrsoe1riebe AG 
Bearoelter Kürbis 03/10 Cen:er lnfrastM1ur - Englnee~ng 

TeL 0351.0857 -2136 
Projet;neamleller Postanschrift: 

ge.z. Ende 
07.04.10 

Postfach I o 09 55 
techniich freigegeben g,,z. Felber 01079 Dresden 

Maßstab 
Betriebsvorschrift T 4-419/2 Anlage 1 

ohne Zwillingsschiene 49E 1-154 Blatt 6 
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_________ 1 113 mm 1 
Distanzstück 
80x80x102 

Mu M 27 
DIN 934 ---+- 

Sechska ntsch raube 
M 27x160, 10.9.vz 
DIN 931 

(') 

E 
E 
(') 
r-- 

7 mm Zwischenlage 
Typ Zw DVB 292x110x7 

- - - - - - -+ - _,_ - - - _,_ 

~ 
297 mm 

Rippennocke Rpn 1 
( Material S 355J0 ) 

Ski 12 

164mm 

Fe 6 
Rp 650 bzw. 
Flachstahl 

500mm 

650mm 

HV-Naht A1 = 110 V< 135 / DIN EN ISO 4063 

Anordnung der Distanzstücke: 

- in der Geraden alle 750 mm 
- im Bogen alle 500 mm (Außenschiene) 

Dafum f/l~T~~ Oresdner Verkehrsootriebe AC 
Beartleher Ende 11Mt 03/ 10 C8'1ter Infrastruktur - Englnee~ng 

Tel. 03511857 -2157 
Proi@l<tteamlelter Ende 03/10 Postansctvif\: 

gaz. Ende 
03/10 Postfach 1 o 09 55 

technisch fteigegeben gez. Feloor 01079 Dresden 

Maßstab Anlage 1 
Betriebsvorschrift T 4-419/2 

ohne Zwillingsschiene 60R 1-113 Blatt 7 
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Rohr. 
45x10x102 
Nord-Lock Scheibe 
NL22 

113 mm Sech ska n tsch raube 
M 22x160, 10.9.vz 
DIN 931 

n 1 
nal :::i 3bbJ0) 

132mm 132 mm 

149mm 

267mm 

500mm 

650mm 

HV-Naht A 1 = t10 V< 135 / DIN EN ISO 4063 

Anordnung der Distanzstocke: 

- in der Geraden alle 750 mm 
- im Bogen alle 500 mm (Außenschiene) 

Oaium f/l~tt'!.~ Dresdner Verkehrsretriebe AG 
Bearbeiter Ende I KJe 0412014 Cetlter Infrastruktur - Englroee~ng 

Tel. 03511B57 -2157 
Projel<neamlalter Entle 0412014 

Po!ltanschrift: 

technisch keigegeben 
Postfach 10 09 55 
01079 Dresden 

Maß$tab Anlage 1 
Betriebsvorschrift T 4-419/2 

ohne Zwillingsschiene Ri53-10 - 113 Blatt 8 



Anlage 2 Bezeich 

Profil 

49 E1 
60 E1 
49 E1 A1 
49 E1 F1 
33 C1 
55 R1 
60R1 
75 C1 
76 C1 
105 C1 
310 C1 

Anmerkung: 

Die bei der DVB AG noch 

R 50NRC 50 
Spurrillenschiene 
Ri 55 NK (nur für 
TW60, TW65 

sind nicht aufgeführt, glei 
stätten, Standseilbahn). 

Betriebsvorschrift Nr. T 4-419/2 
Verwendung von Schienen in St 

nung der Schienenprofile 

frühere Vorschrift Bemerkungen 
Bezeichnunq 
(DIN) S 49 DIN EN 13674-1 Vignolschienen 
UIC 60 DIN EN 13674-1 
Zu 2-49 DIN EN 13674-2 Zungenschiene 
Vo 1-49 DIN EN 13674-2 Vollschiene 
UIC 33 bzw. RI 1-60 DIN EN 13674-3 Radien kersch ienen 
Ri 55 NK DIN EN 14811 Rillen schienen 
Ri60 DIN 14811 Rillenschienen 
BA 75 DIN EN 14811 Konstruktionsschienen 
VK Ri 60 DIN EN 14811 für Rillenschienenanla- 
D 180/105 DIN EN 14811 gen 
BI 180/260 DIN EN 14811 

vorhandenen älteren eingebauten Schienenprofile 

29 für 49E1 
Bahnübergänge und -überwege) 

chfalls nicht die Profile für Sonderanwendungen (Brückenübergänge, Werk- 

• 

raßenbahngleisen der DVB AG Seite l 18 

- 



Anlage 3 Regelzeichnungen der Übergangsstöße 

Übergangsstoß Ri53-10 auf 49E1 
Übergangsstoß 60R1 auf 49E1 

• 

Betriebsvorschrift Nr. T 4-419/2 
Verwendung von Schienen in Straßenbahngleisen der DVB AG Seite 119 
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Seitenansicht 
Maßstab 1 : 1 O 

:!! j@\L ~ j 4'EBl] [ 250 

Draufsicht, Gestaltung der Rillenein - und - ausläute 
Maßstab 1:10 100 n 

·-·-·-·-·+·- --- "' N ,- 

700 

1. 750 • 1 
Anwilrrnzone 

◄~ 
~~ 

Brennschnittriefen 
verschleifen 

Verkröpfung auch durch Stauchung herstelbar 
• gemessen 18 mm unter GFT 

Querschnitt A - A 
Maßstab 1:5 

-ft 
49E1 Ri53-10 

'l Blechkeil einschweißen 

Datum f/l~T~~ Dresdner Verl<ehrsoeniebe AG 
Bearbeiter Erde/ \MI/ Kla 04°2017 Clltlter lnfra<1ruktur - Engl~erlng 

Tel. 0351lll57 -2136 
Projektteamlelter 

Poscansciwift: 
Durcn den Bauherrn zur PoSlfach 10 09 55 
Aus'i:hn.wlg freigegeben 01079 Dresden 

Maß~lab Anlage 3 1 : 10 Übergangsstoß Ri53-10 / 49E 1 1 : 5 Blatt 1 
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Seitenansicht 
Maßstab 1:10 
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250 

Draufsicht, Gestaltung der Rillenein - und - ausläute 
Maßstab 1 :1 o 

!-illl<t: 

---------+-- 
-- - ~.------..._ 

700 

750 
Anwärrnzone 

f4'II <t: 
Brennschnlttrlefen 
verschleifen 
Verkr0pfung auch durch Stauchung herstellbar 
•gemessen 18 mm unter GFT 

Querschnitt A - A 
Maßstab 1:5 

* 49E1 60R1 
I _/ / 

l Blechkeil elnschwelßen 

Da1um f/l~T~~ [)re$dOE,r Verr.eh1'$1)elr iebe AG 
BearbeHer Ende 11Mt / Kk> 04/2017 Center Infrastruktur - Engineering 

Tel. 0351!B57 -21 )6 
Projei<neamlelter Po!llan-schrifi: 
Durch den Bauherrn zur Po&1fach 10 09 55 
Ausfühn.r,g freigegeben 01079 Dresden 

Maßs~ Anlage 3 1 : 10 Übergangsstoß 60R 1 / 49E 1 1 : 5 Blatt 2 
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Anlage 4 Werkstoffe für Schienen 

Härte- Mindest- 
Werkstoffnr. Zugfestigkeit 

Stahlsorte bereich Beschreibung Walzzeichen nach R,,, 
Bemerkungen 

(HBW) DIN EN 10027-2 
MPa 

unlegierter 
R 200 200- 240 (C-Mn)-Stahl ohne 1.0521 680 für Vignol- und Rillenschienen 

200 - 260 unlegierter 1.0542 680 
R200 V (C-Mn)-Stahl V für Vignol- und Rillenschienen 

unlegierter 
R 220 220-260 (C-Mn)-Stahl --- 1.0524 770 nur für Vignolschienen 

R 220 G1 220 - 260 unlegierter --- 1.0604 780 nur für Rillenschienen 
(C-Mn)-Stahl 

R 260 260- 300 unlegierter - 1.0623 880 für Vignol- und Rillenschienen 
(C-Mn)-Stahl --- 

R 260 Mn 260- 300 unlegierter --- 1.0624 880 nur für Vignolschienen 
(C-Mn)-Stahl --- 

R 260 V 260 - 330 unlegierter - 1.0629 880 für Vignol- und Rillenschienen 
(C-Mn)-Stahl --- V 

R 290 GHT 290 - 330 unlegierter 1.0637 960 nur für Rillenschienen 
(C-Mn)-Stahl ------ 
kopfgehärtet 

R 320 Cr 320- 360 legierter Stahl -- 1.0915 1080 nur für Vignolschienen 
1 % Cr -- 

-- 

R 340 GHT 340 - 390 unlegierter - 1.0638 1175 nur für Rillenschienen 
(C-Mn)-Stahl -- -- 
kopfgehärtet 

R 350 HT 350- 390 (C-Mn)-Stahl - 1.0631 1175 nur für Vignolschienen 
wärme behandelt --- --- 

R 350 LHT 350 - 390 niedrig legierter 
1.0632 1175 nur für Vignolschienen Stahl - 

wärmebehandelt --- 
--- 
- 

Betriebsvorschrift Nr. T 4-419/2 
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